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	5. Ansprüche aus Stadtratsmandat


Art. 12	Besoldung der Stadtratsmitglieder

2	Zu den in Abs. 1 genannten Ansätzen beziehen die Mitglieder des Stadtrates die den städtischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewährten Familien-, Kinder- und Teuerungszulagen sowie Dienstaltersgeschenke.
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